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Tarifrunde Länder 2013 

 

Wir fordern 6,5 % mehr Gehalt und keine 

Verschlechterungen bei der Urlaubsdauer 

 

Berlin ist seit dem 1. Januar 2013 wieder Mitglied der Tarifgemeinschaft der Länder 
(TdL). Damit ist der seit dem Jahr 1994 währende Alleingang in Tariffragen beendet. 
Spätestens im Jahr 2017 wird das Entgeltniveau im Land Berlin an das der anderen 
Bundesländer angeglichen sein; das gilt auch für die Berliner Hochschulen. 
 
 
Fragen und Antworten zur Tarifrunde 2013: 

 
Was haben die bundesweiten Forderungen mit den Berliner Hochschulen zu tun? 
In den Tarifverträgen mit den Berliner Hochschulen haben wir vereinbart, dass der Tarifver-
trag Länder (TV-L) mit allen künftigen Änderungen und Ergänzungen dynamisch gilt (bis auf 
wenige Ausnahmen). Damit werden die Ergebnisse der Tarifrunde 2013 unmittelbar in den 
Berliner Hochschulen wirksam (zum Entgelt siehe nächsten Punkt). 
 
Gibt es mehr Geld auch für Hochschulbeschäftigte? 
Zunächst ist entscheidend, dass in der Tarifrunde ein gutes Ergebnis erzielt wird. Dazu kön-
nen und müssen auch die Beschäftigten der Berliner Hochschulen beitragen. Sie sind wieder 
voll in die Tarifauseinandersetzungen mit der TdL eingebunden. Wie in den Tarifverträgen 
mit dem Land Berlin und den Berliner Hochschulen vereinbart, werden Entgelterhöhungen im 
Jahr 2013 hier ebenfalls übernommen; dieses Jahr allerdings noch drei Monate später als im 
Länderbereich (ab 2014 zeitgleich). Darüber hinaus gibt es eine Garantieerhöhung um 2%. 
An diesem vereinbarten Mechanismus zur schrittweisen Angleichung des Entgeltniveaus an 
das der anderen Bundesländer ändert sich mit dem Eintritt Berlins in die TdL nichts. Es bleibt 
bei den aktuellen tarifvertraglichen Regelungen. 
 
Berlin ist wieder im Arbeitgeberverband der Länder (TdL). Was ist mit den Berliner 
Hochschulen? 
Die Berliner Hochschulen können nicht Mitglied der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) wer-
den. Sie sind aber durch die eigenen Tarifverträge an das Länder-Tarifrecht angebunden. 
Eine Mitgliedschaft der Berliner Hochschulen im Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) ist 
nicht sinnvoll. Denn die Mitglieder des KAV (VKA) unterliegen dem kommunalen 
Verbandstarifrecht (TVöD). Dieses Tarifrecht enthält u. a. keine Sonderregelungen für die 
Wissenschaft. Einzig die FU ist seit 2006 aus besonderen Gründen (Stichwort: VBL) Mitglied 
des KAV geworden. Im Tarifvertrag FU ist aber vereinbart, dass das kommunale 
Verbandstarifrecht (trotz KAV-Mitgliedschaft) nicht gilt; auch hier gilt das Tarifrecht der Län-
der. 
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Stimmt es, dass es in Zukunft weniger Urlaub gibt, wenn wir uns jetzt nicht wehren? 
Ja, ohne Druck der Beschäftigten in der Tarifrunde 2013 drohen Verschlechterungen beim 
Urlaub! Hintergrund ist die Kündigung der Urlaubsregelung im TV-L durch die Tarifgemein-
schaft der Länder (TdL) zum 31.12.2012. Diese Kündigung betrifft unmittelbar auch die Be-
schäftigten der Berliner Hochschulen. 
Die TdL hat den Arbeitgebern empfohlen, Urlaubsansprüche im Jahr 2013 zunächst nur für 
26 Tage (bei einer 5-Tage-Woche) zu gewähren. 
 
Welche Folgen hat die Urlaubskündigung für die Beschäftigten an Hochschulen? 
Für Mitglieder von ver.di und GEW, die bereits vor dem 31.12.2012 beschäftigt waren, wirkt 
die bisherige Regelung nach (Nachwirkung aufgrund des Tarifvertragsgesetzes), bis eine 
neue Regelung im Tarifvertrag der Länder vereinbart ist. Sie haben daher zunächst weiterhin 
einen Urlaubsanspruch von 30 Arbeitstagen (bei einer Fünf-Tagewoche), solange das Ar-
beitsvertragsverhältnis besteht und sie keine Verschlechterung in einem Änderungsvertrag 
mit ihrer Unterschrift akzeptieren. 
Die Berliner Hochschulen verfahren analog bei allen Beschäftigten. 
 
Geht es um Geld und um Urlaub? 
Ja, es geht um Geld und auch um Urlaub. Das bedeutet, dass wir 2013 nicht nur über die 
Erhöhung der Entgelte verhandeln. Wenn wir nicht zulassen wollen, dass langfristig ein Ur-
laubsanspruch von nur noch 26 Arbeitstagen in allen Bundesländern zum allgemeinen Stan-
dard wird, müssen wir uns gemeinsam gegen eine Verschlechterung beim Urlaubsanspruch 
wehren. Zum anderen bedeutet es, dass wir miteinander diskutieren müssen, zu welchen 
Aktivitäten die Kolleginnen und Kollegen bereit sind. 
 
Was können wir tun? 
Wir beteiligen uns an den Aktionen, die im Rahmen der Tarifrunde Länder 2013 ge-
plant sind. Wir zeigen, wie wichtig uns eine gerechte Bezahlung und Urlaub sind. Das 
gilt auch für die Beschäftigten in den Hochschulen und Studentenwerken. Dafür bleibt uns 
nicht mehr viel Zeit. Diese müssen wir jetzt zur Mobilisierung nutzen, um unsere Interessen 
und Forderungen auch durchzusetzen. 
 
 

Termine der Verhandlungen mit der TdL: 

 
 

 31. Januar 2013                            1. Verhandlungsrunde 
 
 

 14./15. Februar 2013                     2. Verhandlungsrunde 
 
 

 7./8. März 2013                             3. Verhandlungsrunde 

 
Die Verhandlungen werden durch Aktionen begleitet 
und unterstützt. 
 
Zu den jeweiligen Aktivitäten werden wir euch zeitnah aufrufen. 


